
 

Vorsitz 
Sascha Gruber 
vakant 
 

Soziales 
Klaus Tran 
Ali Elder 

Chancengleichheit 
Jakob Ostermann 
Franka Fockel 

Finanzen 
Luis Reißenweber 
Carolin Fischer-Gálvez 

Hochschulgruppen 
Nicoletta Pütz 
Tobias Wiese 

Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit 
Nina Schüßler 

 

Inneres – Gremien 
und Fachschaften 
Tobias Deeg 
vakant 
 

Äußeres und 
Hochschulpolitik 
Jan Wohlfarth 
Markus Magarin 

Wissenstransfer, 
Dokumentation und 
Recht 
Adrian Keller 

Sozialökologische 
Transformation 
Sofía Carbone-Sarmiento 
vakant 

Unifest 
Antonius Idvorean 
Gregor Ulbricht  

IT 
Yannik Enss 
Tom Schindelhauer 

Internationales 
Elisé Wamen 
Ali Eder 

Kultur 
Max Schweikart 
Alena Börs 

 

  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leistungsbeschreibung für ein Fahrradverleih-Abonnement  
für alle Studierenden des KIT 

 
I. Allgemeines 
 
Die Verfasste Studierendenschaft des KIT beabsichtigt die Vergabe eines Fahrradverleih-
Abonnements für einen Zeitraum von 3 Jahren für alle Studierenden des KIT mit der Möglichkeit für 
andere Studierendenschaften in Karlsruhe zu gleichen Konditionen einen Vertrag abzuschließen. 
 
Die Vergabe erfolgt unter Vorbehalt der Zustimmung von Gremien zum Vertragsabschluss (Näheres 
siehe III). 
 
Wesentliche Leistungsbestandteile des zu vergebenden Auftrags sind die Errichtung des 
Stationssystems, die Bereitstellung der entsprechenden Räder sowie der Betrieb und die Wartung 
(einschließlich Vertrieb, Umverteilungs-Logistik, Reparaturen Reinigung und Personal) des 
öffentlichen Fahrradverleihsystems (Räder und Stationen). Damit einhergehen u. a. die (technische) 
Kundenbetreuung, Feedback-Möglichkeiten für die Nutzer:innen, die Bereitstellung technologischer 
Lösungen für die Mietvorgänge (Entleih- und Rückgabevorgänge der Räder, Fahrpause), Marketing 
und Kommunikation sowie Reporting für den Auftraggeber. Ziel der Verfassten Studierendenschaft ist 
ein kostengünstiges, dichtes, benutzerfreundliches System mit minimalen Zugangshürden für die 
Studierenden. Für eine gute Zusammenarbeit sollte ein regelmäßiger Austausch zwischen den 
Vertragsparteien stattfinden. 
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II. Vertragsbedingungen & Vergabekriterien 
 

1. Der Vertragszeitraum beginnt am 1. Oktober 2024 und endet am 30. September 2027. 
2. Der Preis kann entweder pauschal unabhängig von der Studierendenzahl oder abhängig 

von der Zahl der Studierenden festgelegt werden. (Das umfasst alle beitragspflichtigen 
Studierenden inklusive der immatrikulierten Doktorand:innen.) Im Falle eines Preises 
abhängig von der Studierendenzahl ist dieser auf 25 Tausend Studierende gedeckelt. Die 
Abrechnung erfolgt vierteljährlich. Bei einem Preis abhängig von der Zahl der 
Studierenden erfolgt zusätzlich jedes Semester eine Abrechnung, wenn die Zahl der 
beitragspflichtigen Studierenden vorliegt. 

3. Alle Studierenden des KIT müssen sich allein mit ihrer studentischen E-Mail-Adresse 
verifizieren können. Die Verifizierung und Buchung muss über eine mobile App möglich 
sein. 

4. Verifizierte Studierende müssen mindestens 2 Fahrräder gleichzeitig bis zu 30 Minuten pro 
Fahrt kostenlos nutzen können. Darüber hinaus erfolgt die Abrechnung in Zeitblöcken von 
höchstens einer Stunde. Außerdem sind die Kosten für einen Tag angemessen zu deckeln. 

5. Außerdem soll die Nutzung in anderen Städten im Rahmen des Abonnements möglich 
sein. 

6. Die Abhol- und Abstellorte müssen im Karlsruher Stadtgebiet flexibel sein. Es soll eine 
flexible Abstellzone geben, in der Fahrräder an beliebiger Stelle abgestellt werden können, 
und es müssen Fahrradstationen in der Nähe von "neuralgischen Punkten" wie dem 
Hauptbahnhof und dem KIT Campus Süd zur Verfügung stehen. 

7. Es müssen mindestens 500 Fahrräder im Karlsruher Stadtgebiet (siehe Anhang) zur 
Verfügung gestellt werden. Die Fahrräder müssen entsprechend der StVZO 
(Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung der BRD) für den Straßenverkehr zugelassen sein. 

8. Eine Aufnahme von Elektro-Tretrollern (E-Scooter) in das Abonnement ist ausgeschlossen. 
9. Es müssen anonymisierte monatliche Auswertungen zur Anzahl an registrierten 

Nutzer*innen, deren Nutzung des Angebots und die Anzahl der Schadensmeldungen zur 
Verfügung gestellt werden. Ferner sollten Informationen zu Stoßzeiten, sowie beliebten 
Abhol- und Abstellorten angeboten werden. 

10. Es gelten die VOL/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen der BRD, Teil B). 
11. Unabhängig vom Vertragsschluss der Verfassten Studierendenschaft des KIT haben die 

anderen Studierendenschaften in Karlsruhe die Möglichkeit, einen Vertrag mit analogen 
Konditionen abzuschließen. (Siehe V.) 

 
 
III. Verfahren nach Abschluss des Vergabeverfahrens 
 
Der Vertragsabschluss mit der Verfassten Studierendenschaft des KIT steht unter dem Vorbehalt der 
Zustimmung des Studierendenparlaments der Verfassten Studierendenschaft des KIT. 
 
 
IV. Einreichung von Angeboten 
 
Angebote können elektronisch abgegeben werden. 
Die Vergabekommission wird daraufhin im Rahmen der geltenden Vorschriften eine 
Vergabeentscheidung treffen und das Ergebnis allen Bietenden mitteilen. 
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V. Möglichkeit zum Vertragsabschluss für andere Studierendenschaften in 
Karlsruhe 
 
Die anderen Studierendenschaften in Karlsruhe sind die Studierendenschaften folgender 
Hochschulen: 

1. Hochschule Karlsruhe 
2. Pädagogische Hochschule Karlsruhe 
3. Duale Hochschule Baden-Württemberg – Standort Karlsruhe 
4. Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe 
5. Hochschule für Musik Karlsruhe 
6. Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe 
7. Karlshochschule 

 
Diese Studierendenschaften können je zu Beginn eines Semesters durch Erklärung an den 
Auftragnehmer mit angemessener Frist einen Vertrag abschließen. Für sie gelten dann analog die 
Konditionen, die für die KIT-Studierendenschaft gelten mit Ausnahme des Vertragsbeginns. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Adrian Keller 
Referat für Wissenstransfer, Dokumentation und Recht 
Verfasste Studierendenschaft des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) KdöR 
 
Sofía Carbone-Sarmiento 
Referat für sozialökologische Transformation 
Verfasste Studierendenschaft des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) KdöR 

 


